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1014 Wien 

Wien, 23.2.1995 

Zum vorliegenden Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 

Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979, das Gehaltsgesetz 1956 usw. 

geändert werden, liegen seitens des unabhängigen Verwaltungs

senates Wien keine Änderungsvorschläge vor. 

Bei dieser Gelegenheit darf darauf hingewiesen werden, daß für 

jene Mitglieder, die aus Berufsstellungen des Bundes stammen 

und deren Dienstverhältnis zum Bund während ihrer Zugehörig

keit zum Unabhängigen Verwaltungssenat wien andauert, ver

schiedentlich Laufbahnnachteile bestehen (etwa die Nichtan

rechenbarkeit der Funktionszulage für den Ruhegenuß oder im 

Bereich der Leistungsfeststellung) . Auch unter Berücksichtig

ung des Zieles des vorliegenden Entwurfes (Beitrag des öffent

lichen Dienstes zum Stabilisierungsprogramm der Bundesregier

ung) darf dennoch die Anregung ausgesprochen werden, künftig 

Verhandlungen über eine Harmonisierung ins Auge zu fassen. 

Mit freundlichen Grüßen 

25 Ausfertigungen der stellungnahme 
an das Präsidium des Nationalrates 

Dr. Moser 
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